
Checkliste 
zur Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis für Anhänger, 
die im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden

Bitte setzen Sie sich mit einer 
amtlich anerkannten 

Prüforganisation (technische 
Prüfstelle) für den 

Kraftfahrzeugverkehr in 
Verbindung.

Sofern keine 
Fahrzeugidentifizierungs- nummer 
(FIN) an Ihrem Fahrzeug festgestellt 

werden kann, können sowohl 
Fahrzeugdokumente als auch 
Brauchtumsgutachten nicht 

ausgestellt bzw. erstellt werden.

Voraussetzung für den 
Neueinschlag einer FIN ist die 
Vorlage einer gutachterlichen 

Stellungnahme: Ausgestellt durch 
eine amtlich anerkannte 
sachverständige Person.

* Das Brauchtumsgutachten muss durch eine amtlich anerkannte sachverständige Person ausgestellt sein.

** Vertretungsberechtigt ist/sind die Person/en, die im Vereinsregister hinterlegt ist/sind.

Was muss ich tun, wenn ich weder Fahrzeugdokumente noch Brauchtumsgutachten habe?

Brauchtumsgutachten * 
liegt vor?

Zulassungsbescheinigung Teil II 
oder Betriebserlaubnis 

vorhanden?

Einzelbetriebserlaubnis kann 
erteilt werden

Verbleib der 
Fahrzeugdokumente muss durch 

vertretungsberechtige Person/
en** des Vereins geklärt werden

Vorsprache beim 
Straßenverkehrsamt und 

amtliche Niederschrift über den 
Verbleib der 

Fahrzeugdokumente

Einzelbetriebserlaubnis kann 
erteilt werden

Einzelbetriebserlaubnis kann 
nicht erteilt werden
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✔

✖
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Fragen?
0241 5198 6500


